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1. Geltungsbereich 
 
1.1. Die nachfolgenden Bestimmungen sind integrierter 
Bestandteil jeder Vereinbarung der Sprecher Automation Deutschland 
GmbH (Sprecher) mit einem Nachunternehmer für Leistungen (z.B. 
Bau-, Montage-, Inbetriebsetzungstätigkeiten) in oder an technischen 
Anlagen bzw. Anlagenteilen, um Arbeitsabläufe so zu planen und 
durchzuführen, dass Gefahren vermieden und Arbeiten sicher 
durchgeführt werden können. Weitergehende Bestimmungen können 
ergänzend und projektspezifisch in schriftlicher Form von Sprecher 
festgelegt werden. Dies entbindet den Nachunternehmer jedoch nicht, 
auch diese Bestimmungen einzuhalten. Der Nachunternehmer 
verpflichtet sich, die Einhaltung der Bestimmungen sicherzustellen und 
ist für Personen, denen er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten 
bedient (Mitarbeiter, Subunternehmer etc) in gleichem Maße 
verantwortlich. 
 
1.2. Bei der Leistungserbringung in oder an den technischen 
Anlagen bzw. Anlagenteilen sowie beim Aufenthalt am Leistungsort 
sind die jeweils relevanten Bestimmungen einzuhalten, u.a. die 
spezifischen Baustellen- oder Objektordnungen des Dritten (GU 
und/oder Endkunde), Arbeitserlaubnis- und Freigabeverfahren, 
Erlaubnis zur Durchführung von Schweiß- und Schneidarbeiten sowie 
den Brandschutz. Sollten dem Nachunternehmer diese Bestimmungen 
nicht oder nicht in aktueller Fassung vorliegen, so sind diese bei 
Sprecher anzufordern. 
 
1.3. Ein Einsatz von Subunternehmern durch den 
Nachunternehmer bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung und 
Freigabe von Sprecher. 
 
1.4. Im Rahmen der Gesetzlichen Unfallversicherung gehört 
Sprecher der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse (BG ETEM) an. Gemäß §16 SGB VII sind vom 
Nachunternehmer die für Sprecher geltenden Vorschriften der BG 
ETEM einzuhalten, auch wenn der Nachunternehmer einer anderen 
BG zugehörig ist. 
 
1.5. Der Nachunternehmer ist für die Einhaltung des Gesundheits- 
und Arbeitschutzes sowie des Umweltschutzes im Rahmen seiner 
Leistungserbringung basierend auf den geltenden Gesetzen und 
Verordnungen verantwortlich, u.a. zu Arbeitsschutzvorschriften (z.B. 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), 
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) etc), berufsgenossenschaftlichen 
Vorschriften (z.B. Grundsätze der Prävention (BGV A1), Elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) etc.) sowie den einschlägigen 
DIN-VDE-Bestimmungen (wie DIN VDE 0101, 0105-100 etc.), den 
allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und 
arbeitsmedizinischen Regeln und den Umweltschutzvorschriften 
basierend auf der ISO 14000.  Der Nachunternehmer hat für die 
erbrachten Leistungen gemäß BGV A3, §5 zu bestätigen, dass er die 
Bestimmungen zu Gesundheits- und Arbeitsschutz eingehalten hat. 
 
1.6. Im Rahmen der Erbringung von Leistungen in oder an 
technischen Anlagen bzw. Anlagenteilen wie elektrische, 
wassertechnische, abwassertechnische, gastechnische Anlagen muss 
der Nachunternehmer über ein Arbeitsschutzmanagementsystem 
verfügen und es auf Verlangen von Sprecher nachweisen. Akzeptiert 
werden alle allgemein anerkannten Zertifizierungsverfahren wie z. B. 
ISO 45001, SCC oder BG-Verfahren. 
 
1.7. Fällt die Leistungserbringung unter den Geltungsbereich der 
Baustellenverordnung (BaustellV), ist der Nachunternehmer 
verpflichtet, die für die behördliche Vorankündigung erforderlichen 
Angaben Sprecher rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, sodass Sprecher 
spätestens zwei Wochen vor Baubeginn die Meldung an die 
zuständige Behörde einreichen kann. Ebenfalls, wenn das 
Bauvorhaben unter den Geltungsbereich der Baustellenverordnung 
fällt und zusätzlich die Kriterien für den Einsatz eines Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gegeben sind, verpflichtet 
sich der Nachunternehmer einen geeigneten und über die 
entsprechenden fachlichen Qualifikationen verfügenden Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkoordinator vorzuhalten und einzusetzen. 
Treten aufgrund möglicher Weiterbeauftragungen durch den 
Nachunternehmer an zusätzliche Subunternehmer gleichzeitige 
Tätigkeiten auf, wodurch eine gegenseitige Gefährdung nicht 
auszuschließen ist, verpflichtet sich der Nachunternehmer einen 

Koordinator nach BGV A1 einzusetzen unabhängig vom Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkoordinator. 
 
1.8. Der Nachunternehmer erstellt vor Arbeitsbeginn und 
anlassbezogen projekt- und tätigkeitsbezogene 
Gefährdungsbeurteilungen und hat Sprecher gemäß dem 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowohl über das Ergebnis als auch 
über die zu treffenden Schutzmaßnahmen schriftlich zu informieren 
und am Leistungsort die Unterlagen zur Verfügung zu stellen und 
Einsicht zu gewähren. Weiterhin sind die am Leistungsort relevanten 
Bestimmungen und anlagenspezifischen Sicherheitsbedingungen 
ebenfalls mit einzubeziehen. 
 
1.9. Der Nachunternehmer benennt Sprecher schriftlich vor 
Ausführungsbeginn einen Arbeitsverantwortlichen, der für die 
Arbeitssicherheit und den Umweltschutz am Leistungsort 
verantwortlich ist. Der Arbeitsverantwortliche kann nur unter der 
Voraussetzung benannt werden, dass er Kenntnisse über das 
Verhalten in der Nähe unter Spannung stehender Teile besitzt und 
mindestens als elektrotechnische Person im Sinne der DIN VDE 0105-
100 gilt. Der Arbeitsverantwortliche muss immer am Leistungsort 
anwesend sein. Des Weiteren muss der Arbeitsverantwortliche in der 
Lage sein, die in deutscher Sprache abgefassten Einweisungen und 
Anweisungen zu verstehen und an die ihm unterstellten Personen 
ohne Informationsverlust zu übermitteln. Nach Einweisung durch 
Sprecher oder Dritte in den Arbeitsbereich und die Arbeitsgrenzen am 
Leistungsort sowie auf die Einhaltung einschlägiger Vorschriften 
unterweist der Arbeitsverantwortliche Personen, denen er sich zur 
Erfüllung bedient, in gleicher Weise (schriftlicher Nachweis). Dabei 
muss sich der Arbeitsverantwortliche davon überzeugen, dass diese 
Personen den Inhalt der Unterweisung sinngemäß verinnerlicht haben. 
Grenzen des Arbeitsbereiches dürfen weder durch den 
Arbeitsverantwortlichen noch durch diese Personen verändert werden. 
Ein Wechsel des Arbeitsverantwortlichen ist Sprecher rechtzeitig und 
schriftlich vorher anzuzeigen. 
 
1.10. Im Rahmen der Erbringung der unter Punkt 1.1 genannten 
Leistungen hat der Nachunternehmer sicherzustellen, dass alle 
Personen einen Sicherheitspass mit sich führen. Darin müssen alle 
erforderlichen Qualifikationen, Unterweisungen, Befähigungen, 
Lehrgänge und Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen seiner 
Leistungserbringung aktuell nachgewiesen werden. Anerkannt wird der 
Sicherheitspass nach dem Muster der Deutschen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V. (DGMK) oder des 
Wirtschaftsverbandes Erdöl und Erdgasgewinnung e.V. (WEG). 
Darüber hinaus ist Sprecher berechtigt den Sicherheitspass 
einzusehen und auf Vollständigkeit und Aktualität zu überprüfen. Bei 
Verstößen ist Sprecher berechtigt, ein Leistungserbringungsverbot 
auszusprechen und Ersatzmaßnahmen auf Kosten und Gefahr des 
Nachunternehmers vorzunehmen.  
 
1.11. Der Nachunternehmer stellt eine dem Grad der Gefährdung 
sowie den Bedingungen am Leistungsort angepasste und 
angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung. 
Darüber hinaus sind spezielle Anforderungen und Vorgaben von 
Dritten zusätzlich einzuhalten. 
 
1.12. Der Nachunternehmer muss befähigt sein, Warnhinweise, 
Notfall- und Sicherheitsanweisungen sowie sonstige Hinweisschilder in 
deutscher Sprache zu lesen und zu verstehen. 
 
1.13. Am Leistungsort, u.a. in sämtlichen Anlagen und 
Montagestellen besteht striktes Alkoholverbot.  Dieses Verbot gilt auch 
für alle anderen berauschenden Mitteln. 
 
1.14. Anzeigepflichtige Arbeitsunfälle sind vom Nachunternehmer 
unverzüglich gegenüber Sprecher schriftlich anzuzeigen. Von dem 
Unfallbericht des Nachunternehmers ist Sprecher zusätzlich eine Kopie 
zu übermitteln. Die gesetzliche Meldepflicht des Nachunternehmers an 
die Berufsgenossenschaft und gegebenenfalls weitere Institutionen 
wird mit der Meldung an Sprecher nicht aufgehoben 
 
 
Sprecher Automation Deutschland GmbH 
Rudower Chaussee 9, D-12489 Berlin/Deutschland 
 


